Anderungstarifvertrag Nr. 7
zum Tarifvertrag fiir Auszubildende zum Forstwirt in
forstwirtschaftlichen Verwaltungen, Einrichtungen und Betrieben der Lander
(TVA-L-Forst)

vom 11. April 2019

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Lander,
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits

und

der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt,
- Bundesvorstand -,

andererseits

wird Folgendes vereinbart:



§1
Anderung des TVA-L-Forst
Der Tarifvertrag flr Auszubildende zum Forstwirt in forstwirtschaftlichen Verwaltungen, Einrichtungen
und Betrieben der Lander (TVA-L-Forst) vom 17. Dezember 2008, zuletzt geandert durch den
Anderungstarifvertrag Nr. 6 vom 30. Marz 2017, wird wie folgt geandert:
1. § 2 wird wie folgt geandert:

a) Im Einleitungssatz werden die Worter "Nr. 7 vom 17. Februar 2017" durch die Wérter "Nr. 9
vom 2. Marz 2019" ersetzt.

b) In Nr. 3 wird § 8 wie folgt geandert:
aa) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

"(1) Das monatliche Ausbildungsentgelt betragt fir Auszubildende
a) inder Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

im ersten Ausbildungsjahr 986,82 Euro,
im zweiten Ausbildungsjahr 1.040,96 Euro,
im dritten Ausbildungsjahr 1.090,61 Euro,

b) ab 1. Januar 2020

im ersten Ausbildungsjahr 1.036,82 Euro,
im zweiten Ausbildungsjahr 1.090,96 Euro,
im dritten Ausbildungsjahr 1.140,61 Euro."

bb) In Absatz 4 Buchstabe b wird die Angabe "§ 27b Absatz 3" durch die Angabe "§ 27b
Absatz 2" ersetzt.

cc) In Absatz 7 werden die Buchstaben a und b durch die folgenden Buchstaben a bis ¢
ersetzt:

"a) in der Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 von 12,38 Euro,

b) in der Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 von 12,78 Euro,
c) ab1.Januar 2021 von 12,96 Euro".
c) Nr. 7 wird wie folgt gefasst:

"Nr. 7
(aufgehoben)”



2. § 3 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1a wird das Datum "31. Dezember 2018" durch das Datum "30. September 2021"
ersetzt.

b) In Absatz 4 Buchstabe a wird das Datum "31. Dezember 2018" durch das Datum "30.
September 2021" ersetzt.

§2
Neufassung der durchgeschriebenen Fassung

Die durchgeschriebene Fassung (TVA-Forst in der Anlage zu § 4 TVA-L-Forst) erhalt die sich aus der
Anlage dieses Tarifvertrages ergebende Fassung.

§3
Ausnahmen vom Geltungsbereich

Fur Auszubildende, die spatestens mit Ablauf des 11. April 2019 aus dem Ausbildungsverhaltnis
ausgeschieden sind, gilt dieser Tarifvertrag nur, wenn sie dies bis zum 31. Oktober 2019 schriftlich
beantragen.

§4
Inkrafttreten

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019 in Kraft.

Far die
Tarifgemeinschaft deutscher Lander
Der Vorsitzende des Vorstandes
In Vertretung

Far die
Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt
- Bundesvorstand -



Anlage zum Anderungstarifvertrag Nr. 7 zum TVA-L-Forst

Anlage zu § 4 TVA-L-Forst

Tarifvertrag
fir Auszubildende zum Forstwirt in
forstwirtschaftlichen Verwaltungen, Einrichtungen und Betrieben der Lander
(TVA-Forst)
vom 17. Dezember 2008

in der Fassung des Anderungstarifvertrages Nr. 7 vom 11. April 2019

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Lander,
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits

und

der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt
- Bundesvorstand -,

andererseits

wird Folgendes vereinbart:



§1
Geltungsbereich

'Dieser Tarifvertrag gilt fir Personen, die in forstwirtschaftlichen Verwaltungen, Einrichtungen und
Betrieben der Lander nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) zum Forstwirt ausgebildet werden
(Auszubildende). 2Voraussetzung ist, dass sie in forstwirtschaftlichen Verwaltungen,
Einrichtungen und Betrieben ausgebildet werden, die unter den Geltungsbereich des TV-Forst
fallen. 3Dieser Tarifvertrag gilt nicht in den Landern Bremen und Hamburg.

Protokollerklarung zu § 1 Absatz 1:

Dieser Tarifvertrag gilt auch in Nationalparken, Naturparken, Biospharenreservaten und
vergleichbaren Schutzgebieten der Lander.

Soweit in diesem Tarifvertrag nichts Anderes geregelt ist, gelten die jeweils einschlagigen
gesetzlichen Vorschriften.

Fir die Auszubildenden des Landes Berlin gelten - mit Ausnahme des Tarifvertrages Uber die
betriebliche Altersversorgung fiir die Beschaftigten des offentlichen Dienstes (Tarifvertrag
Altersversorgung - ATV) vom 1. Méarz 2002 in der jeweils geltenden Fassung - einheitlich die
Regelungen dieses Tarifvertrages fir das Tarifgebiet West.

Protokollerkldrung zu § 1:

Die fur die Auszubildenden verwendeten Bezeichnungen umfassen weibliche und mannliche
Auszubildende.

§2
Ausbildungsvertrag, Nebenabreden

Vor Beginn des Ausbildungsverhaltnisses ist ein schriftlicher Ausbildungsvertrag zu schlielen.
2Dieser enthalt neben der Bezeichnung des Ausbildungsberufs mindestens Angaben lber

a) die mallgebliche Ausbildungs- und Prifungsordnung in der jeweils geltenden Fassung sowie
Art, sachliche und zeitliche Gliederung der Ausbildung,

b) Beginn und Dauer der Ausbildung,

c) Dauer der regelmafigen taglichen oder wochentlichen Ausbildungszeit,

d) Dauer der Probezeit,

e) Zahlung und Hbhe des Ausbildungsentgelts,

f)  Dauer des Urlaubs,

g) Voraussetzungen, unter denen der Ausbildungsvertrag gekindigt werden kann,

h) die Geltung des Tarifvertrages flir Auszubildende zum Forstwirt in forstwirtschaftlichen
Verwaltungen, Einrichtungen und Betrieben der Lander (TVA-Forst), sowie einen in

allgemeiner Form gehaltenen Hinweis auf die Betriebs-/Dienstvereinbarungen, die auf das
Ausbildungsverhaltnis anzuwenden sind.



(1)

"Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie kdnnen gesondert
gekindigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist.

'Falls im Rahmen eines Ausbildungsvertrages eine Vereinbarung lber die Gewahrung einer
Personalunterkunft getroffen wird, ist dies in einer gesondert kiindbaren Nebenabrede
festzulegen. 2Der Wert der Personalunterkunft wird im Tarifgebiet West nach dem Tarifvertrag
Uber die Gewahrung von Personalunterkiinften fir Angestellte vom 16. Marz 1974 in der jeweils
geltenden Fassung auf das Ausbildungsentgelt angerechnet. 3Der nach § 3 Absatz 1 Unterabsatz
1 des Tarifvertrages Uber die Gewahrung von Personalunterkiinften fiir Angestellte vom 16. Marz
1974 maligebende Quadratmetersatz ist hierbei um 15 v.H. zu kirzen.

§3
Probezeit
Die Probezeit betragt drei Monate.

Wahrend der Probezeit kann das Ausbildungsverhéltnis von beiden Seiten jederzeit ohne
Einhalten einer Kiindigungsfrist gekiindigt werden.

§4
Arztliche Untersuchungen

'Auszubildende haben auf Verlangen des Ausbildenden vor ihrer Einstellung ihre gesundheitliche
Eignung durch das Zeugnis eines Amtsarztes nachzuweisen. 2Fir Auszubildende, die unter das
Jugendarbeitsschutzgesetz  (JArbSchG) fallen, ist erganzend § 32 Absatz 1
Jugendarbeitsschutzgesetz zu beachten.

'Die Auszubildenden kénnen bei begriindeter Veranlassung verpflichtet werden, durch eine
arztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie in der Lage sind, die nach dem
Ausbildungsvertrag libernommenen Verpflichtungen zu erfiillen. 2Bei dem beauftragten Arzt kann
es sich um einen Betriebsarzt, Personalarzt oder Amtsarzt handeln, soweit sich die
Betriebsparteien nicht auf einen anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten dieser Untersuchung
tragt der Ausbildende.

'Auszubildende, die besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt sind, oder die mit
gesundheitsgefahrdenden Tatigkeiten oder mit der Zubereitung von Speisen beauftragt werden,
sind in regelmafigen Zeitabstanden arztlich zu untersuchen. 2Die Untersuchung ist auf Antrag
der Auszubildenden auch bei Beendigung des Ausbildungsverhaltnisses durchzufiuhren.

§5
Schweigepflicht, Nebentatigkeiten

Auszubildende haben in demselben Umfang Verschwiegenheit zu wahren wie die Beschéaftigten
des Ausbildenden.

"Nebentatigkeiten gegen Entgelt haben Auszubildende ihrem Ausbildenden rechtzeitig vorher
schriftlich anzuzeigen. 2Der Ausbildende kann die Nebentatigkeit untersagen oder mit Auflagen
versehen, wenn diese geeignet ist, die nach dem Ausbildungsvertrag Ubernommenen
Verpflichtungen der Auszubildenden oder berechtigte Interessen des Ausbildenden zu
beeintrachtigen.
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§6
Personalakten

'Die Auszubildenden haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollstandigen Personalakten. 2Sie
kénnen das Recht auf Einsicht durch einen hierzu schriftlich Bevollmachtigten ausiiben lassen.
3Sie konnen Ausziige oder Kopien aus ihren Personalakten erhalten. “Die Auszubildenden
missen Uber Beschwerden und Behauptungen tatsachlicher Art, die fiir sie unglinstig sind oder
ihnen nachteilig werden kénnen, vor Aufnahme in die Personalakten gehdrt werden. Slhre
AuRerung ist zu den Personalakten zu nehmen.

'Beurteilungen sind den Auszubildenden unverziiglich bekannt zu geben. 2Die Bekanntgabe ist
aktenkundig zu machen.

§7
Wodchentliche und téagliche Ausbildungszeit

Die durchschnittliche regelmaRige wochentliche Ausbildungszeit und die tagliche Ausbildungszeit
der Auszubildenden, die nicht unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fallen, richten sich nach den
Regelungen fir die unter den TV-Forst fallenden Beschaftigten des Ausbildenden.

Wird das Fihren von Berichtsheften (Ausbildungsnachweisen) verlangt, ist den Auszubildenden
dazu Gelegenheit wahrend der Ausbildungszeit zu geben.

An Tagen, an denen Auszubildende an einem theoretischen betrieblichen Unterricht von
mindestens 270 tatsachlichen Unterrichtsminuten teilnehmen, dirfen sie nicht zur praktischen
Ausbildung herangezogen werden.

TUnterrichtszeiten einschlielich der Pausen gelten als Ausbildungszeit. 2Dies gilt auch fur die
notwendige Wegezeit zwischen Unterrichtsort und Ausbildungsstatte, sofern die Ausbildung nach
dem Unterricht fortgesetzt wird.

Auszubildende dirfen an Sonn- und Wochenfeiertagen und in der Nacht zur Ausbildung nur
herangezogen werden, wenn dies nach dem Ausbildungszweck erforderlich ist.

'Auszubildende dirfen nicht Gber die nach Absatz 1 geregelte Ausbildungszeit hinaus zu

Mehrarbeit herangezogen und nicht mit Akkordarbeit beschéftigt werden. 2§§ 21, 23
Jugendarbeitsschutzgesetz und § 17 Absatz 3 Berufsbildungsgesetz bleiben unberihrt.

§8
Ausbildungsentgelt
Das monatliche Ausbildungsentgelt betragt fur Auszubildende

a) inder Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

im ersten Ausbildungsjahr 986,82 Euro,
im zweiten Ausbildungsjahr 1.040,96 Euro,
im dritten Ausbildungsjahr 1.090,61 Euro,

b) ab 1. Januar 2020

im ersten Ausbildungsjahr 1.036,82 Euro,
im zweiten Ausbildungsjahr 1.090,96 Euro,
im dritten Ausbildungsjahr 1.140,61 Euro.



Das Ausbildungsentgelt wird zu dem Termin gezahlt, zu dem auch die unter den TV-Forst
fallenden Beschaftigten des Ausbildenden ihr Entgelt erhalten.

Ist wegen des Besuchs einer weiterfihrenden oder einer berufsbildenden Schule oder wegen
einer Berufsausbildung in einer sonstigen Einrichtung die Ausbildungszeit verkirzt, gilt fir die
Hoéhe des Ausbildungsentgelts der Zeitraum, um den die Ausbildungszeit verkirzt wird, als
abgeleistete Ausbildungszeit.

Wird die Ausbildungszeit
a) gemal § 18 Absatz 1 Satz 2 verlangert oder

b) auf Antrag des Auszubildenden nach § 8 Absatz 2 Berufsbildungsgesetz von der zustandigen
Stelle oder nach § 27b Absatz 2 der Handwerksordnung von der Handwerkskammer
verlangert,

wird wahrend des Zeitraums der Verlangerung das Ausbildungsentgelt des letzten
regelmaBigen Ausbildungsabschnitts gezahit.

In den Fallen des § 18 Absatz 2 erhalten Auszubildende bis zur Ablegung der Abschlusspriifung
das Ausbildungsentgelt des letzten regelmafligen Ausbildungsabschnitts, bei Bestehen der
Prifung darlber hinaus rickwirkend von dem Zeitpunkt an, an dem das Ausbildungsverhaltnis
geendet hat, den Unterschiedsbetrag zwischen dem ihnen gezahlten Ausbildungsentgelt und dem
nach § 8 Absatz 5 TVA-L BBIG flir das vierte Ausbildungsjahr maRgebenden Ausbildungsentgelt.

'Fir die Ausbildung an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und Vorfesttagen, fiir den
Bereitschaftsdienst und die Rufbereitschaft, fiir die Uberstunden und fiir die Zeitzuschlége gelten
die fur die Beschéftigten des Ausbildenden geltenden Regelungen des TV-Forst sinngemaR. 2Der
Zeitzuschlag fir Nachtarbeit im Sinne von § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe b TV-Forst betragt je
Stunde mindestens 1,28 Euro.

Den Auszubildenden der Lander Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thiringen, die in erheblichem

Umfang Tétigkeiten ausfiihren, fir die nach § 18 Absatz 7 TVU-Forst Erschwerniszuschlage
gezahlt werden, kann im zweiten und dritten Ausbildungsjahr ein monatlicher Pauschalzuschlag

a) in der Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 von 12,38 Euro,
b) in der Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 von 12,78 Euro,
c) ab 1. Januar 2021 von 12,96 Euro

gewahrt werden.

§9
Urlaub
'Auszubildende erhalten Erholungsurlaub in entsprechender Anwendung der fir die
Beschaftigten des Ausbildenden geltenden Regelungen. 2Wahrend des Erholungsurlaubs wird

das Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1) fortgezahilt.

Der Erholungsurlaub ist nach Mdglichkeit zusammenhangend wahrend der unterrichtsfreien Zeit
zu erteilen und in Anspruch zu nehmen.



§ 10

AusbildungsmaRBnahmen
auBerhalb der Ausbildungsstitte

(1)  Bei Dienstreisen und Reisen zur Ablegung der in den Ausbildungsordnungen vorgeschriebenen
Prifungen erhalten Auszubildende eine Entschadigung in entsprechender Anwendung der
Reisekostenbestimmungen, die firr die Beschaftigten des Ausbildenden jeweils gelten.

(2) 'Bei Reisen zur Teilnahme an Uberbetrieblichen Ausbildungsmanahmen im Sinne des § 5
Absatz 2 Satz 1 Nr. 6 Berufsbildungsgesetz werden die entstandenen notwendigen Fahrtkosten
bis zur H6he der Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmafig
verkehrenden Beférderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschlage) erstattet; Mdglichkeiten zur
Erlangung von FahrpreisermaRigungen (zum Beispiel Schulerfahrkarten, Monatsfahrkarten,
BahnCard) sind auszunutzen. 2Betragt die Entfernung zwischen den Ausbildungsstatten hierbei
mehr als 300 km, kénnen im Bahnverkehr Zuschlage beziehungsweise besondere Fahrpreise
(zum Beispiel flr ICE) erstattet werden. 3Fir die Erstattung der nachgewiesenen notwendigen
Kosten einer Unterkunft am auswartigen Ort gelten, soweit nicht eine unentgeltliche Unterkunft
zur Verfigung steht, diejenigen Regelungen entsprechend, die fir die Beschaftigten des
Ausbildenden maRgebend sind. “Zu den Auslagen des bei notwendiger auswartiger
Unterbringung entstehenden Verpflegungsmehraufwands wird fiir volle Kalendertage der
Anwesenheit am auswartigen Ausbildungsort ein Verpflegungszuschuss in Hohe der nach der
Sozialversicherungsentgeltverordnung malfgebenden Sachbezugswerte fir Frihstick,
Mittagessen und Abendessen gewahrt. 5Bei unentgeltlicher Verpflegung wird der jeweilige
Sachbezugswert einbehalten. ®Bei einer Uber ein Wochenende oder einen Feiertag hinaus
andauernden Ausbildungsmalinahme werden die dadurch entstandenen Mehrkosten fir
Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand nach MafRgabe der Satze 3 bis 5 erstattet.

(3)  'Furden Besuch einer auswartigen Berufsschule werden die notwendigen Fahrtkosten sowie die
Auslagen fir Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand nach MaRgabe des Absatzes 2 erstattet.
2Erstattungen durch Dritte sind anzurechnen. 3Sofern der Auszubildende auf seinen Antrag eine
andere als die regular zu besuchende Berufsschule besucht, wird der Ausbildende von der
Kosteniibernahme befreit.

(4) Bei Abordnungen und Zuweisungen werden die Kosten nach MalRgabe des Absatzes 2 erstattet.

§11
Familienheimfahrten

'Fir Familienheimfahrten von der Ausbildungsstatte oder vom Ort der auswartigen Berufsschule, deren
Besuch vom Ausbildenden veranlasst wurde, zum Wohnort der Eltern und zurick werden den
Auszubildenden monatlich einmal Fahrtkosten erstattet. ?Erstattungsfahig sind die im Bundesgebiet
notwendigen Fahrtkosten bis zur Héhe der Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des
billigsten regelmaBig verkehrenden Beftérderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschlage). 3Dem
Wohnort der Eltern steht der Wohnort der Erziehungsberechtigten oder der Ehegattin/des Ehegatten
oder der Lebenspartnerin/des Lebenspartners gleich. “Mdglichkeiten zur Erlangung von
Fahrpreisermafigungen (zum Beispiel Schulerfahrkarten, Monatsfahrkarten, BahnCard) sind
auszunutzen. SBetragt die Entfernung mehr als 300 km, kénnen im Bahnverkehr Zuschlage
beziehungsweise besondere Fahrpreise (zum Beispiel fir ICE) erstattet werden. éDie Satze 1 bis 5
gelten nicht, wenn aufgrund geringer Entfernung eine tagliche Rickkehr méglich und zumutbar ist oder
der Aufenthalt am jeweiligen Ort der Ausbildungsstatte oder der auswartigen Berufsschule weniger als
vier Wochen betragt.



§12
Schutzkleidung, Ausbildungsmittel, Besondere Zahlungen, Schadenshaftung

Soweit das Tragen von Schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben oder angeordnet ist, wird sie
unentgeltlich zur Verfiigung gestellt und bleibt Eigentum des Ausbildenden.

Der Ausbildende hat den Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel zur Verfligung zu
stellen, die zur Berufsausbildung und zum Ablegen von Zwischen- und Abschlusspriifungen
erforderlich sind.

§ 23 Absatze 5 und 6 TV-Forst gelten entsprechend.

§ 23 Absatz 7 TV-Forst gilt mit der MalRgabe entsprechend, dass dem Auszubildenden fir die
Fahrt von seiner Wohnung zur Ausbildungsstelle und zurlick eine Pauschale in Héhe von 40 Euro
in jedem Kalendermonat gewahrt wird, sofern die Voraussetzungen hinsichtlich der
Entfernungskilometer im jeweiligen Kalendermonat iberwiegend erfiillt sind.

Fur die Schadenshaftung der Auszubildenden finden die Bestimmungen, die fiir die Beamten des
jeweiligen Landes jeweils gelten, entsprechend Anwendung.

§13
Entgelt im Krankheitsfall

'Sind Auszubildende durch Arbeitsunfahigkeit infolge Krankheit ohne ihr Verschulden verhindert,
ihre Verpflichtungen aus dem Ausbildungsvertrag zu erfillen, erhalten sie fur die Zeit der
Arbeitsunfahigkeit bis zu einer Dauer von sechs Wochen das Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1)
fortgezahilt. 2Bei Wiederholungserkrankungen sowie bei Beendigung des
Ausbildungsverhaltnisses richtet sich die Dauer der Entgeltfortzahlung nach den gesetzlichen
Bestimmungen.

Im Ubrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz.

"Hat die/der Auszubildende bei dem Ausbildenden einen Arbeitsunfall erlitten oder sich eine
Berufskrankheit zugezogen, wird bei der jeweils ersten darauf beruhenden Arbeitsunfahigkeit
nach Ablauf des Entgeltfortzahlungszeitraums von sechs Wochen ein Krankengeldzuschuss bis
zum Ende der 26.Woche seit dem Beginn der Arbeitsunfahigkeit gezahlt. 2Der
Krankengeldzuschuss wird in H6he des Unterschiedsbetrages zwischen den tatsachlichen
Barleistungen des Sozialleistungstrdgers und dem sich nach Absatz1 ergebenden
Nettoausbildungsentgelt gezahlt. 3Voraussetzung fiir die Zahlung des Krankengeldzuschusses
ist, dass der zustandige Unfallversicherungstrager den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit
anerkennt.

§14
Entgeltfortzahlung in anderen Fallen

Auszubildenden ist das Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1) fir insgesamt flinf Ausbildungstage
fortzuzahlen, um sich vor den in den Ausbildungsordnungen vorgeschriebenen
Abschlussprifungen ohne Bindung an die planmafige Ausbildung auf die Priifung vorbereiten zu
koénnen; bei der Sechstagewoche besteht dieser Anspruch fiir sechs Ausbildungstage.

Der Freistellungsanspruch nach Absatz 1 verkirzt sich um die Zeit, fir die Auszubildende zur
Vorbereitung auf die Abschlussprifung besonders zusammengefasst werden; es besteht jedoch
mindestens ein Anspruch auf zwei Ausbildungstage.

Im Ubrigen gelten fiir die Arbeitsbefreiung diejenigen Regelungen entsprechend, die fir die
Beschéftigten des Ausbildenden mafigebend sind.



§ 15
Vermogenswirksame Leistungen

TAuszubildende erhalten im Tarifgebiet West eine vermogenswirksame Leistung in Hohe von
13,29 Euro monatlich und im Tarifgebiet Ost in Hohe von 6,65 Euro monatlich, wenn sie diesen
Betrag nach MalRgabe des Vermdgensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung anlegen.
2Der Anspruch auf vermdgenswirksame Leistungen entsteht friihestens fiir den Kalendermonat,
in dem dem Ausbildenden die erforderlichen Angaben mitgeteilt werden, und fiir die beiden
vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres. 3Die vermdgenswirksamen Leistungen
werden nur fir Kalendermonate gewahrt, fur die den Auszubildenden Ausbildungsentgelt,
Entgeltfortzahlung oder Krankengeldzuschuss zusteht. 4Fiir Zeiten, fir die Krankengeldzuschuss
zusteht, sind die vermdgenswirksamen Leistungen Teil des Krankengeldzuschusses.

Die vermogenswirksamen Leistungen sind kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.

§16
Jahressonderzahlung

'Auszubildende, die am 1. Dezember in einem Ausbildungsverhaltnis stehen, haben Anspruch
auf eine Jahressonderzahlung. 2Diese betragt 95 v.H. des Ausbildungsentgelts (§ 8 Absatz 1),
das den Auszubildenden fir November zusteht.

'Der Anspruch ermafigt sich um ein Zwoélftel fir jeden Kalendermonat, in dem Auszubildende
keinen Anspruch auf Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1), Fortzahlung des Entgelts wahrend des
Erholungsurlaubs (§ 9) oder im Krankheitsfall (§ 13) haben. 2Die Verminderung unterbleibt fiir
Kalendermonate, fiir die Auszubildende wegen Beschaftigungsverboten nach § 3 Absatze 1 und
2 Mutterschutzgesetz kein Ausbildungsentgelt erhalten haben. 3Die Verminderung unterbleibt
ferner fir Kalendermonate der Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und
Elternzeitgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist. Voraussetzung
ist, das am Tag vor Antritt der Elternzeit Anspruch auf Entgelt oder auf Zuschuss zum
Mutterschaftsgeld bestanden hat.

'Die Jahressonderzahlung wird mit dem Ausbildungsentgelt fiir November ausgezahlt. 2Ein
Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem friheren Zeitpunkt ausgezahlt werden.

'Auszubildende, die im unmittelbaren Anschluss an die Ausbildung von ihrem Ausbildenden in
ein Arbeitsverhaltnis Gbernommen werden und am 1. Dezember noch in diesem Arbeitsverhéltnis
stehen, erhalten zusammen mit der anteiligen Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhaltnis
eine anteilige Jahressonderzahlung aus dem Ausbildungsverhaltnis. 2Ist die Ubernahme im Laufe
eines Kalendermonats erfolgt, wird dieser Kalendermonat bei der anteiligen
Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhaltnis bertcksichtigt.

§ 17

Betriebliche Altersversorgung

'Die Auszubildenden haben Anspruch auf eine zusatzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung unter
Eigenbeteiligung. 2Einzelheiten bestimmt der Tarifvertrag (iber die betriebliche Altersversorgung der
Beschaftigten des offentlichen Dienstes (Tarifvertrag Altersversorgung - ATV) in seiner jeweils
geltenden Fassung.

Protokollerklarung zu § 17:

§ 17 qilt nicht fir Auszubildende der Freien und Hansestadt Hamburg.



§18
Beendigung des Ausbildungsverhiltnisses

(1) 'Das Ausbildungsverhéltnis endet mit Ablauf der Ausbildungszeit; abweichende gesetzliche
Regelungen bleiben unberihrt. 2Im Falle des Nichtbestehens der Abschlusspriifung verlangert
sich das Ausbildungsverhaltnis auf Verlangen der Auszubildenden bis zur nachstmaoglichen
Wiederholungspriifung, hochstens um ein Jahr.

(2) Konnen Auszubildende ohne eigenes Verschulden die Abschlusspriifung erst nach beendeter
Ausbildungszeit ablegen, gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend.

(3) Beabsichtigt der Ausbildende keine Ubernahme in ein Arbeitsverhaltnis, hat er dies den
Auszubildenden drei Monate vor dem voraussichtlichen Ende der Ausbildungszeit schriftlich
mitzuteilen.

(4) Nach der Probezeit (§ 3) kann das Ausbildungsverhaltnis unbeschadet der gesetzlichen
Kindigungsgrinde nur gekindigt werden

a) aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kiindigungsfrist,

b) von Auszubildenden mit einer Kiindigungsfrist von vier Wochen.

(5) Werden Auszubildende im Anschluss an das Ausbildungsverhaltnis beschaftigt, ohne dass
hieriber ausdriicklich etwas vereinbart worden ist, so gilt ein Arbeitsverhaltnis auf unbestimmte
Zeit als begrindet.

§19
Ubernahme von Auszubildenden

'Auszubildende werden nach erfolgreich bestandener Abschlusspriifung bei dienstlichem bzw.
betrieblichem Bedarf im unmittelbaren Anschluss an das Ausbildungsverhaltnis fur die Dauer von zwdlf
Monaten in ein Arbeitsverhaltnis Ubernommen, sofern nicht im Einzelfall personenbedingte,
verhaltensbedingte, betriebsbedingte oder gesetzliche Griinde entgegenstehen. 2lm Anschluss daran
werden diese Beschaftigten bei entsprechender Bewahrung in ein unbefristetes Arbeitsverhaltnis
Ubernommen. 3Der dienstliche bzw. betriebliche Bedarf muss zum Zeitpunkt der Beendigung der
Ausbildung nach Satz 1 vorliegen und setzt zudem eine freie und besetzbare Stelle bzw. einen freien
und zu besetzenden Arbeitsplatz voraus, die/der eine ausbildungsadaquate Beschaftigung auf Dauer
ermoglicht. “Bei einer Auswahlentscheidung sind die Ergebnisse der Abschlusspriifung und die
personliche Eignung zu berilcksichtigen. SBestehende Mitbestimmungsrechte bleiben unberihrt.

Protokollerklarungen zu § 19:

1. 'Fir die Prifung des dienstlichen bzw. betrieblichen Bedarfs, einer freien und besetzbaren Stelle
bzw. eines freien und zu besetzenden Arbeitsplatzes sowie der ausbildungsadaquaten
Beschaftigung ist auf die Ausbildungsdienststelle bzw. den Ausbildungsbetrieb abzustellen. 2Steht
in der Ausbildungsdienststelle bzw. dem Ausbildungsbetrieb keine Stelle bzw. kein Arbeitsplatz im
Sinne des §19 Satz 3 zur Verflgung, wirkt die Ausbildungsdienststelle bzw. der
Ausbildungsbetrieb auf eine Ubernahme in eine andere Dienststelle bzw. einen anderen Betrieb
des Arbeitgebers hin.

2. Besteht kein dienstlicher bzw. betrieblicher Bedarf fiur eine unbefristete Beschaftigung, ist eine
befristete Beschaftigung aufierhalb von § 19 mdglich.



§ 20
Abschlusspramie

(1) 'Bei Beendigung des Ausbildungsverhéaltnisses aufgrund erfolgreich abgeschlossener
Abschlusspriifung beziehungsweise staatlicher Prifung erhalten Auszubildende eine
Abschlusspramie als Einmalzahlung in Héhe von 400 Euro. 2Die Abschlusspramie ist kein
zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 3Sie ist nach Bestehen der
Abschlusspriifung beziehungsweise der staatlichen Prifung fallig.

(2) 'Die Abschlusspramie wird nicht gezahlt, wenn die Ausbildung nach erfolgloser Priifung aufgrund
einer Wiederholungspriifung abgeschlossen wird. 2Im Einzelfall kann der Ausbildende dennoch
eine Abschlusspramie zahlen.

§ 21
Zeugnis

'Der Ausbildende hat den Auszubildenden bei Beendigung des Berufsausbildungsverhaltnisses ein

Zeugnis auszustellen. 2Das Zeugnis muss Angaben Uber Art, Dauer und Ziel der Berufsausbildung

sowie Uber die erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse der Auszubildenden enthalten. 3Auf deren

Verlangen sind auch Angaben uber Fihrung, Leistung und besondere fachliche Fahigkeiten

aufzunehmen.

§ 22
Ausschlussfrist

"Anspriiche aus dem Ausbildungsverhaltnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von

sechs Monaten nach Falligkeit von den Auszubildenden oder vom Ausbildenden schriftlich geltend

gemacht werden. 2Flr denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs
auch fir spater fallige Leistungen aus.
§23

Inkrafttreten, Auerkrafttreten, Laufzeit

(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Januar 2009 in Kraft.
(1a)§ 19 tritt mit Ablauf des 30. September 2021 aulRer Kraft.

(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalenderhalbjahres
schriftlich gekiindigt werden.

(3) Abweichend von Absatz 2 kann § 16 von jeder Tarifvertragspartei auf landesbezirklicher Ebene mit
einer Frist von drei Monaten zum 31. Dezember eines Kalenderjahres schriftlich gekiindigt werden.

(4) Abweichend von Absatz 2 kédnnen ferner schriftlich gekindigt werden
a) § 8 Absatz 1 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalendermonats, friihestens
jedoch zum 30. September 2021; eine Kindigung nach Absatz 2 umfasst nicht den § 8
Absatz 1,

b) § 20 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalenderjahres.

(5) Dieser Tarifvertrag ersetzt mit Wirkung vom 1. Januar 2009 die in der Anlage aufgefihrten
Tarifvertrage.



Berlin, den 17. Dezember 2008

Fir die
Tarifgemeinschaft deutscher Lander
Der Vorsitzende des Vorstandes
In Vertretung

Far die
Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt
- Bundesvorstand -



Anlage
zu § 23 Absatz 5
- Ersetzte Tarifvertrage -

Tarifvertrag Uber die Rechtsverhaltnisse der zum Forstwirt Auszubildenden (TVA-F) vom
3. September 1974

Tarifvertrag Uber die Rechtsverhaltnisse der zum Forstwirt Auszubildenden (TVA-F-O)
vom 12. Marz 1991

Ausbildungsvergltungstarifvertrag Nr. 23 vom 14. Marz 2003 fiir die zum Forstwirt
Auszubildenden (TVAV-F)

Ausbildungsvergitungstarifvertrag Nr. 8 vom 14. Marz 2003 fiir die zum Forstwirt
Auszubildenden (TVAV-F-O)

Tarifvertrag Uber die Rechtsverhaltnisse der zum Forstwirt Auszubildenden vom 1. August
1985

Zweiter Tarifvertrag tUber die Ausbildungsverglitung fir die zum Forstwirt Auszubildenden
vom 28. Juni 1976

Tarifvertrag Uber ein Urlaubsgeld fiir die zum Forstwirt Auszubildenden vom 6. Dezember
1982

Tarifvertrag Uber eine Zuwendung fiir die zum Forstwirt Auszubildenden vom 5.
September 1975

Tarifvertrag Gber vermégenswirksame Leistungen an die zum Forstwirt Auszubildenden
vom 11. August 1975




	Änderungstarifvertrag Nr. 7 zum Tarifvertrag für Auszubildende zum Forstwirt in forstwirtschaftlichen Verwaltungen, Einrichtungen und Betrieben der Länder (TVA-L-Forst) 
	§ 1 Änderung des TVA-L-Forst 
	§ 2 Neufassung der durchgeschriebenen Fassung 
	§ 3 Ausnahmen vom Geltungsbereich 
	§ 4 Inkrafttreten 
	Anlage zum Änderungstarifvertrag Nr. 7 zum TVA-L-Forst 
	Anlage zu § 23 Absatz 5 - Ersetzte Tarifverträge - 




